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Mleiß und Muhe anzukehren damit ſie ſich ſolcher loun Leute gleichfalls bemachtigen oder zumwemigſten ſo lange
verfolaen biß man ihrer habhafftig ſeyn moge wie ſiwann dieſelben ebenfalls denen nechſtangelegenen Gerichten
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	Wir Königl. Preuß. Stadthalter, und zur Regierung des Fürstenthums Halberstadt verordnete Præsident und Räthe [et]c. Fügen hiermit männiglich zu wissen; Demnach bey Uns Beschwerde geführet, daß durch Unsicherheit auf den Land-Strassen ... die Reisenden sehr incommodiret würden ... Als wird anstatt und von wegen Sr. Königl. Majestät in Preussen ... allen und jeden Obrigkeiten ... anbefohlen, auf frembde auswärtige Landstreicher und verdächtige Leute genaue Acht und Aufsicht zu haben ...
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